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Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG); 
Aufhebung der Allgemeinverfügung zur Verwendung der Nachtsichttechnik zur Bejagung 
von Schwarzwild 
 

Das Landratsamt Cham – Untere Jagdbehörde - erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Cham – Untere Jagdbehörde - vom 27.04.2020 
„Erlaubnis zur Verwendung von „Dual-use“-Nachtsichtvorsatzgeräten und „Dual-use“-Nacht-
sichtaufsatzgeräten in Verbindung mit dem Zielhilfsmittel einer Jagdlangwaffe und Erlaubnis 
zur Verwendung von Infrarotstrahlern zur Beleuchtung und Markierung von Zielen und künst-
lichen Lichtquellen in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe bei der Jagd auf Schwarzwild im 
Landkreis Cham“, die am 30.04.2020 im Amtsblatt für den Landkreis Cham veröffentlicht 
wurde, wird aufgehoben.  

 

2. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 

3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-
kreises Cham in Kraft.  

Gründe: 
 

I. 
Nach § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) ist es grundsätzlich verboten, 
künstliche Lichtquellen, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Zieles, Nachtzielgeräte, 
die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und für Schusswaffen bestimmt 
sind, beim Fang oder Erlegen von Wild aller Art zu verwenden oder zu nutzen. 
 

Das Landratsamt Cham hat am 27.04.2020 mit Wirkung zum 01.05.2020 eine Allgemeinverfügung 
zur Verwendung von Nachtsichttechnik zur Bejagung von Schwarzwild erlassen und im Amtsblatt 
für den Landkreises Cham bekannt gegeben (Amtsblatt Nr. 14 vom 30.04.2020). 
 

Mit dieser Allgemeinverfügung wurde entgegen des Eingangs genannten Verbots der Einsatz von 
„Dual-use“-Nachtsichtvorsatzgeräten und „Dual-use“-Nachtsichtaufsatzgeräten in Verbindung mit 
dem Zielhilfsmittel einer Jagdlangwaffe, von Infrarotstrahlern zur Beleuchtung und Markierung von 
Zielen und von künstlichen Lichtquellen in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe bei der Jagd auf 
Schwarzwild im Landkreis Cham zugelassen. 
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Am 17. Mai 2024 ist eine Änderung von § 11a der Verordnung zur Ausführung des bayerischen 
Jagdgesetzes (AVBayJG) in Kraft getreten. Mit dieser Änderung wurde bayernweit jagdrechtlich der 
Einsatz von Nachtsichttechnik u. a. bei der Jagd auf Schwarzwild zugelassen.  
Die vollständige Aufhebung der jagdrechtlichen Verbote des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a BJagdG 
stellt sicher, dass der Einsatz von Nachtsichttechnik bei der Jagd künftig im jeweils waffenrechtlich 
zulässigen Umfang umfassend ermöglicht wird.  
 

Aufgrund der Änderung von § 11a AVBayJG mit der Neuregelung der Verwendung der Nachtsicht-
technik ist die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Cham vom 27.04.2020 nicht mehr notwendig. 
 

II. 
Das Landratsamt Cham ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Art. 49 Abs. 4 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) für den Erlass dieser Allgemeinverfü-
gung sachlich und örtlich zuständig. 
 
Rechtsgrundlage für die Aufhebung (Widerruf) der Allgemeinverfügung ist Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1 BayVwVfG. Demnach können rechtmäßige, begünstigende Verwaltungsakte auch nachdem sie 
unanfechtbar geworden sind, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungsakt vorbehalten ist. 
 

In Nr. II. d) der Allgemeinverfügung wurde ein Widerrufsvorbehalt verfügt. Bei der Allgemeinverfü-
gung des Landratsamtes Cham vom 27.04.2020 handelt es sich um einen rechtmäßigen und be-
günstigenden Verwaltungsakt. Aufgrund der Änderung des § 11a AVBayJG ist die Allgemeinverfü-
gung vom 27.04.2020 nicht mehr notwendig und deshalb zu widerrufen. 
 

Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG) keine Kos-
ten erhoben, da deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse ergeht. 
 

Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG wird die öffentliche Bekanntgabe eines Verwaltungsakts 
dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekanntgemacht wird. Die öffentliche Be-
kanntgabe dieser Allgemeinverfügung wird durch ortsübliche Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Cham bewirkt. Als Tag der Bekanntgabe wird der Tag nach der Veröffentlichung der 
Allgemeinverfügung im Amtsblatt festgelegt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Cham, 29.07.2024  Landratsamt Cham 
 Franz Löffler, Landrat  
 
 
 
 

_______________ 
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Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG); 
Verwendung von Schalldämpfern zur Jagdausübung 
 

Das Landratsamt Cham – Untere Jagdbehörde - erlässt folgende  
 

Allgemeinverfügung 
 

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Jagdge-
setzes (BayJG) erlässt das Landratsamt Cham folgende Einzelanordnung als Allgemeinverfügung: 
 

1. In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es gestattet, Schalldämpfer 
mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung bei der 
Jagdausübung in allen Jagdrevieren einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen im Land-
kreis Cham zu verwenden. 

 

2. Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes 
Cham in Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG innerhalb ganz Bayerns 
gestattet, Schalldämpfer mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeu-
erzündung bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen zu verwen-
den. 

 

3. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 
 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 

Gründe: 
 

I. 
Das jagdrechtliche Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern ist in Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG 
geregelt. Von diesem Verbot können gem. Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 BayJG Ausnahmen zugelassen wer-
den.  
 

Durch den Schussknall bei der Jagdausübung können gesundheitliche Beeinträchtigungen beim 
Hörvermögen ausgelöst werden. Gehörschutz am Ohr ist nicht für alle Jäger und Jagdarten geeig-
net. Außerdem wird dadurch das Problem der Umweltbelastungen (Treiber, Hundeführer, Hunde, 
Anwohner, Erholungsverkehr etc.) nicht reduziert. Mit der Verwendung von Schalldämpfern wird die 
gesundheitliche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses entsteht, verringert. Der Schuss-
knall wird hierbei nicht völlig, aber um 20 bis 30 Dezibel verringert. Durch diese Reduzierung wird 
eine für den Gesundheitsschutz entscheidende Lärmschwelle unterschritten. Aus diesem Grund 
wurden bereits in der Vergangenheit Einzelanträge auf Ausnahmen von dem Verbot des Art. 29 Abs. 
2 Nr. 7 BayJG zugelassen.  
 

Am 20.02.2020 sind die Änderungen des Dritten Waffenrechtsänderungsgesetzes (3. WaffRÄndG) 
bezogen auf den Umgang mit Schalldämpfern im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungs-
schießens in Kraft getreten. Durch den neu eingefügten § 13 Abs. 9 WaffG werden Schalldämpfer 
Langwaffen gleichgestellt. Dadurch wird es Jägern ermöglicht, bei Vorliegen der weiteren in § 13 
WaffG genannten Voraussetzungen Schalldämpfer ohne (gesonderte) Erlaubnis zu erwerben, ohne 
Nachweis eines Bedürfnisses zu besitzen und ohne gesonderte Erlaubnis Schalldämpfer zur befug-
ten Jagdausübung zu führen und im Rahmen der befugten Jagdausübung und des Übungsschie-
ßens mit Jagdwaffen, an denen Schalldämpfer angebracht sind, zu schießen. Die Regelungen fin-
den ausschließlich Anwendung auf für die Jagd zugelassene Langwaffen für Munition mit Zentral-
feuerzündung. Damit entfällt das Erfordernis eines Voreintrags in die Waffenbesitzkarte für den Er-
werb eines Schalldämpfers.  
 

Infolge der Änderung des Waffengesetzes wurden bereits zahlreiche Anträge von Jägern auf eine 
Ausnahme vom Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern gestellt. In Anbetracht des Grund-
rechts auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG waren diese Anträge zu geneh-
migen. Um eine einheitliche Regelung zu gewährleisten sowie eine Entlastung der Verwaltung zu 
erreichen, wird die Ausnahme von dem Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern nunmehr mit 
der vorliegenden Allgemeinverfügung geregelt.  
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II. 
1. Das Landratsamt Cham ist gem. Art. 52 Abs. 3 BayJG, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG sachlich 

und örtlich zuständig. 
 

2. Die Voraussetzungen für die Einschränkung des jagdlichen Verbotes nach Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 
BayJG sind erfüllt (Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG). Im Rahmen 
der Ausnahmeentscheidung ist das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 
2 Satz 1 GG zu berücksichtigen. Mit der Verwendung von Schalldämpfern wird die gesundheit-
liche Gefährdung, die bei der Abgabe eines Schusses entsteht, deutlich verringert. Aus Gründen 
des Gesundheitsschutzes ist die Ausnahme im Rahmen einer verfassungskonformen Anwen-
dung der jagdrechtlichen Vorschriften daher zu erteilen. 

 

3. Die Einschränkung des Verbots gilt nach Ziff. 1 für die befugte Jagdausübung einschließlich des 
jagdlichen Übungsschießens im gesamten Gebiet des Landkreises Cham. Die unter I. genann-
ten Gründe des Gesundheitsschutzes machen eine Einschränkung des Verbots für alle zur 
Jagdausübung berechtigten Personen unabhängig von ihrem Wohnsitz in allen Jagdrevieren 
gleichermaßen erforderlich. 

 

4. In Einschränkung des Verbots wird gleichzeitig nach Ziff. 2 für alle Jagdscheininhaber aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Cham eine Ausnahme von dem Verbot des Art. 29 
Abs. 2 Nr. 7 BayJG für die befugte Jagdausübung einschließlich des jagdlichen Übungsschie-
ßens innerhalb ganz Bayerns erteilt. Gehen diese Personen in Bayern außerhalb des Landkrei-
ses Cham zur Jagd und ist in diesem Gebiet keine auf das Gebiet dieses Landkreises bzw. 
dieser kreisfreien Stadt entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, so ist die Ausnahme von 
dem Verbot der Jagdausübung mit Schalldämpfern aus den genannten Gründen auch hier er-
forderlich. Insofern ersetzt Ziff. 2. der Allgemeinverfügung den Erlass von Einzelgenehmigun-
gen, die jedem einzelnen Jagdscheininhaber aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsam-
tes Cham auf Antrag erteilt werden müsste. 

 

5. Die Ausnahme gilt im Rahmen der Jagd und des jagdlichen Übungsschießens mit für die Jagd 
zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung. Diese Einschränkung ist ent-
sprechend der Regelung des § 13 Abs. 9 Satz 2 WaffG vorzunehmen. Das bedeutet, dass die 
Ausnahme für Schalldämpfer i. V. m. Langwaffen für Munition mit Randfeuerzündung nicht im 
Wege einer jagdrechtlichen Allgemeinverfügung erteilt werden kann. 

 

6. Der Widerrufsvorbehalt nach Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG unter Ziffer 3. der Allgemeinverfü-
gung soll sicherstellen, dass jederzeit auf veränderte Bedingungen, beispielsweise gesetzliche 
Änderungen, reagiert werden kann. 

 

7. Ziffer 4. der Allgemeinverfügung stützt sich auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. 
 

8. Für diese Allgemeinverfügung werden nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG) keine 
Kosten erhoben, da deren Erlass von Amts wegen im überwiegenden öffentlichen Interesse 
ergeht. 

 

Hinweise: 
 Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von dem Verbot des Art. 

29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG dient der Klarstellung, dass der Änderung des Waffenrechtes entspre-
chend sowohl die Jagdausübung als auch das Übungsschießen mit für die Jagd zugelassenen 
Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von Schalldämpfern ge-
stattet ist. Das Verbot des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt sich nur auf die Ausübung der 
Jagd unter Verwendung von Schalldämpfern, insofern ist jagdrechtlich eine Einschränkung 
des Verbots auch nur insoweit erforderlich.  
 

 Bisher erteilte Genehmigungen (Ausnahmen) bleiben weiterhin wirksam. 
  



108 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem  

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  
 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Cham, 29.07.2024  Landratsamt Cham 
 Franz Löffler, Landrat  
 
 


